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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1994

Rechtssatz

Das Erteilen von Aufträgen und strikten Weisungen, die arbeitszeitrechtlichen Vorschriften einzuhalten, stellen nur

einen Teil eines betrieblichen Kontrollsystems dar. Diese getro6enen und vom Beschuldigten geschilderten

Maßnahmen reichen für sich allein keineswegs aus, um mit gutem Grund erwarten zu lassen, daß bei Erfüllung von

Fahrtaufträgen und der damit in der Regel gegebenen Möglichkeit ;exiblerer Zeiteinteilung durch den Lenker die

Arbeitszeitvorschriften tatsächlich eingehalten werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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